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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse ab-
rufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen Ver-
bandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf wel-

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

chen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren Men-
schen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick zu 
begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie Elisabeth Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirt-
schaftswissenschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauen-
rechtspolitik und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, 
wenn sie diese Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu 
werden. Auch junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut 
aufgehoben. Über eigene Stammtische und Mailinglisten tau-
schen sie sich bundesweit über Fragen rund um Ausbildung, Be-
rufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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Wider die Männlichkeit des Staates!

Das vorliegende Heft ist einerseits gekennzeichnet durch Erin-
nerungen, andererseits durch Appelle an die emanzipatorische 
Zukunft.

Die Erinnerung gilt dem im Jahre 1914 in Berlin gegründeten 
Deutschen Juristinnen-Verein: Drei Kolleginnen, Dr. Marie 
Munk, Dr. Margarete Berent und Dr. Margarethe Mühsam-
Edelheim, erkannten die Notwendigkeit, Juristinnen den Zu-
gang zu allen juristischen Berufen zu öffnen. Der von ihnen 
ins Leben gerufene Verein verfolgte den Zweck, die Interessen, 
insbesondere die berufliche, wissenschaftliche Fortbildung von 
Juristinnen zu fördern. Vor dem Ersten Weltkrieg konnten 
nämlich Frauen zwar Jura studieren, aber sie konnten weder 
Richterin noch Rechtsanwältin werden und auch nicht in den 
höheren Verwaltungsdienst eintreten. Denn zum Teil wurden 
sie nicht einmal zum ersten Staatsexamen zugelassen, teilweise 
blieb ihnen der Vorbereitungsdienst versagt und das große 
Staatsexamen konnten sie keinesfalls ablegen. Die einzige Mög-
lichkeit, ihr Jurastudium erfolgreich abzuschließen, bestand in 
der Promotion. Sehr zäh gestaltete sich die weitere Entwicklung: 
Erst in der Weimarer Republik unter dem Reichsjustizminister 
Radbruch öffnete ein 1922 verabschiedetes Gesetz den Frauen 
endlich den Zugang zu allen Ämtern und Berufen der Rechts-
pflege. Aber die Widerstände, vor allem gegen Frauen als Rich-
terinnen, hielten an: Hieß es etwa 1921, die Unterstellung des 
Mannes unter Willen und Urteilsspruch einer Frau widerspreche 
dem besonderen deutschen Mannesgefühl, durch Richterinnen 
würde der Rechtsprechung das Grab gegraben, hieß es gut zehn 
Jahre später immer noch, die Einsetzung von Richterinnen sei 

ein Einbruch in den Grundsatz der Männlichkeit des Staates, 
weshalb Frauen ab 1933 die Ausübung aller juristischen Berufe 
versagt wurde.

Heute, 100 Jahre später, klingen solche Attribute wohl über-
holt, aber sind die Widerstände wirklich überwunden?

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb), der sich in der 
Nachfolge des Deutschen Juristinnen-Vereins sieht, wurde 1948 
von sieben aufrechten Frauen, unter ihnen Hildegard Gethmann, 
gegründet. Sein Ziel, das er seit nunmehr fast 70 Jahren intensiv 
verfolgt, ist immer noch die Gleichstellung von Frauen vor-
nehmlich in juristischen Berufen, aber darüber hinaus generell 
in der Gesellschaft. So war es Elisabeth Selbert, Mitglied des 
djb, die mit nicht nachlassender Energie für das Grundrecht auf 
Gleichberechtigung, Art. 3 Abs. 2 GG, gekämpft hat. Und es 
waren vier Mitglieder des djb, die als Justizministerinnen in der 
Verfassungskommission von 1993 den Durchbruch geschafft 
und erreicht haben, dass Art. 3 Abs. 2 GG um das Gleichstel-
lungsgebot erweitert wurde.

Das Ziel der Gleichstellung ist noch keineswegs geschafft, 
das wissen vor allem Frauen. Aber der djb lässt nicht locker. 
So legt die Kommission für Arbeits-, Gleichstellungs- und 
Wirtschaftsrecht ein Konzept für ein Wahlarbeitszeitgesetz 
vor, das – endlich – einen Weg weist für eine selbstbestimmte 
Erwerbsbiografie. Dabei geht es um eine lebensphasenorien-
tierte Gestaltung der Arbeitszeit, um Beruf und Leben besser 
aufeinander abzustimmen und zu vereinbaren. Diesen Weg 
hatte der djb bereits 1968 betreten, als es ihm – zusammen mit 
dem Deutschen Akademikerinnenbund – gelang, Teilzeitarbeit 
und Familienurlaub im Beamtenrecht durchzusetzen. Seither 
sind viele Regelungen wie Erziehungsurlaub, allgemein Teilzeit, 
Elternurlaub, und ähnliches. hinzugekommen. Die Entwicklung 
geht weiter und muss auch weitergehen, um die Ressource der 
menschlichen Lebens- und Arbeitszeit nicht länger zu vergeuden 
oder doch falsch einzusetzen. Das von der Kommission des 
djb vorgestellte Konzept eines Wahlarbeitszeitgesetzes bietet 
eine interessante Lösung. Dr. Maria Wersig lenkt den Blick auf 
notwendige Veränderungen im Steuer- und Sozialrecht, um ein 
solches Wahlarbeitszeitgesetz handhaben zu können und die jetzt 
noch bestehenden Anreize für eine asymmetrische Arbeitsteilung 
zwischen Frauen und Männern zu beenden. Die anhaltende Ent-
geltdiskriminierung von Frauen beschreibt Lena Oerder kritisch 
und macht handhabbare Vorschläge zur Verbesserung, wobei 
sie das Gewicht – zu Recht – auf die Informationsbeschaffung 
in Bezug auf Ungleichheit bei Entgelten legt.

Wer lernen möchte, wie Frauen ein beeindruckender beruf-
licher Aufstieg gelingen kann, sollte unbedingt das Interview 
mit der ersten Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Frau Bettina 
Limperg, lesen. Ihr Wahlspruch „Numquam retrorsum – Niemals 
zurückschauen, sondern nach vorne schauen und leben“ könnte 
auch das Motto des djb sein. Herzlichen Glückwunsch, Frau 
Präsidentin!

Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit
Rechtsanwältin, Senatorin für Justiz a.D.,/Ehrenpräsidentin des 
djb, Berlin

Editorial
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